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Vereinfachter Zuwendungsnachweis nach § 50 Abs. 2 Nr. 2b EStDV 
 
 
Wenn Sie den Förderverein Kleine Grundschule Gollmitz e.V. mit bis zu 200,00 EUR 
im Kalenderjahr unterstützt haben, benötigen Sie keine gesonderte Zuwendungsbe-
stätigung von uns. Es reicht aus, wenn Sie dieses Dokument zusammen mit einem 
Bareinzahlungsbeleg oder einer Buchungsbestätigung eines Kreditinstituts, etwa in 
Form eines Kontoauszuges, mit Ihrer Steuererklärung beim Finanzamt vorlegen. Der 
Verwendungszweck muss die Angabe „Spende“ und/oder „Mitgliedsbeitrag“ enthalten. 
Für darüber hinausgehende Zuwendungen (> 200,00 EUR) ist als Nachweis eine vom 
Verein ausgestellte Zuwendungsbestätigung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck 
erforderlich, die wir Ihnen bei Bedarf gern ausstellen. 
 
Der Förderverein Kleine Grundschule Gollmitz e.V. ist nach dem letzten uns zugegan-
genen Freistellungsbescheid des Finanzamtes Angermünde, Steuernummer 
062/142/04027, vom 9.11.2023 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes 
(KStG) von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes 
(GewStG) von der Gewerbesteuer befreit, weil er ausschließlich und unmittelbar steu-
erbegünstigten gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. AO dient. 
 
Der Verein fördert folgende gemeinnützige Zwecke: 

• Förderung der Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe. 
 
Die Satzungszwecke entsprechen § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 AO. 
 
Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung der Volks- und Berufsbil-
dung einschließlich der Studentenhilfe verwendet wird. 
 
Der Förderverein Kleine Grundschule Gollmitz e.V. ist berechtigt, für Mitgliedsbeiträge 
und Spenden, die ihm zur Verwendung für die Erfüllung satzungsgemäßer Zwecke 
zugewendet werden, Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck (§ 50 Abs. 1 EStDV) auszustellen. 
 
 


